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Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

02.11.2015: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
04.11.2015: Ortschaftsrat Wülknitz 
05.11.2015: Ortschaftsrat Baasdorf 
09.11.2015: Ortschaftsrat Dohndorf 
10.11.2015: Ortschaftsrat Merzien 
11.11.2015: Ortschaftsrat Arensdorf 
01.12.2015: Hauptausschuss 
10.12.2015: Stadtrat

02.11.2015 
04.11.2015 
05.11.2015 
09.11.2015 
10.11.2015 
11.11.2015 
01.12.2015

laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
entspr. prot. Änd. 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die als Anlage 1 beigefügte Neufassung der Entschädigungssatzung für 
ehrenamtlich Tätige der Stadt Köthen (Anhalt).  

Gesetzliche Grundlagen:

§ 35 Absatz 1 und Absatz 2 Kommunalverfassunggesetz
Ministerialblatt  LSA Nr. 20/2014 vom 30.06.2014

Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Mit dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 30.06.2014 wurden die 
Höchstbeträge der Aufwandsentschädigungen für in ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher 
Tätigkeit Berufene neu festgelegt und müssen angepasst werden.  
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Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen 


(Entschädigungssatzung) 


 


 


Aufgrund der §§ 5, 8, 35 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetz des Landes 


Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) sowie unter Berücksichti-


gung des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Sport vom 16.06.2014 – 31.21-


10041 – (MBl. LSA S. 264) hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 


10.12.2015 folgende Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Entschädigung der ehren-


amtlich Tätigen (Entschädigungssatzung) beschlossen: 


 


 


Teil 1 


Allgemeine Bestimmungen 


 


§ 1 


Aufwandsentschädigung 


 


1Die Aufwandsentschädigung erfolgt durch die Zahlung monatlicher Pauschalbeträge und 


Sitzungsgelder, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Es geltend die allge-


meinen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 35 KVG LSA. 


 


 


§ 2 


Verlust der Aufwandsentschädigung 


 


(1) Wird das Ehrenamt oder die sonstige ehrenamtliche Tätigkeit länger als drei Monate 


ununterbrochen nicht ausgeübt, entfällt der Anspruch auf die Zahlung der pauschalierten 


Aufwandsentschädigung für die über drei Monate hinausgehende Zeit. 


 


(2) Für Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die 


ihr Ehrenamt länger als einen Monat ununterbrochen nicht ausüben, gilt Absatz 1 entspre-


chend. 


 


(3) Kommunalen Ehrenbeamten wird keine Aufwandsentschädigung gezahlt, solange 


ihnen die Führung der Dienstgeschäfte verboten ist. 
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(4) 1Stadträte, die von der Teilnahme an Sitzungen des Stadtrates ausgeschlossen sind, 


erhalten für diesen Zeitraum keine Aufwandsentschädigung. 2Satz 1 gilt für Mitglieder des 


Ortschaftsrates entsprechend. 


 


 


§ 3 


Entgangener Arbeitsverdienst 


 


(1) Stadträte erhalten auf Antrag Ersatz des Verdienstausfalls, der ihnen durch die Teil-


nahme an Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüssen, denen sie angehören (einschließ-


lich Vertretung), gemäß den folgenden Bestimmungen. 


 


(2) Nichtselbstständigen wird der tatsächlich durch die ehrenamtliche Tätigkeit entstan-


dene und nachgewiesene Verdienstausfall ersetzt, höchstens jedoch 16 Euro je angefange-


ne Sitzungsstunde. 


 


(3) Selbständige erhalten eine Verdienstausfallpauschale in Höhe von 16 Euro je ange-


fangene Sitzungsstunde. 


 


(4) Personen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder 


weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind erhalten 16 Euro je angefangene Sit-


zungsstunde. 


 


(5) Der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozial-


versicherung wird erstattet, soweit dieser zu Lasten des Entschädigungsberechtigten an den 


Sozialversicherungsträger abgeführt wird. 


 


 


§ 4 


Auslagenersatz einschließlich Reisekosten 


 


(1) 1Mit der Gewährung einer Aufwandsentschädigung ist der Anspruch auf Ersatz von 


Auslagen abgegolten, soweit gesetzlich oder in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. 


2Notwendige erstattungsfähige Auslagen werden frühestens im auf die Entstehung folgenden 


Monat auf Antrag erstattet. 3Dem Antrag sind Belege beizufügen. 
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(2) 1Auslagen für Dienstreisen am Dienst- oder Wohnort sind mit der Zahlung der Auf-


wandsentschädigung abgegolten. 2Dies gilt nicht für Fahrtkosten zum Sitzungsort, höchstens 


jedoch in Höhe der Kosten von der Wohnung zum Sitzungsort und zurück, sowie für Kosten 


für Fahrten im räumlichen Zuständigkeitsbereich der Vertretung, soweit diese in der Aus-


übung des Mandats begründet sind und mit schriftlicher oder elektronischer Zustimmung des 


Vorsitzenden des Stadtrates erfolgen. 3Die Zustimmung ist nur für den jeweiligen Einzelfall 


zu erteilen und steht unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Haushaltsmittel zur Verfü-


gung stehen. 4Die Höhe der Reisekostenvergütung richtet sich dann nach den für hauptamt-


liche Beamte des Landes geltenden Grundsätzen. 5Absatz 1 Sätze 2 und 3 gilt entspre-


chend. 


 


 


§ 5 


Rundungsvorschrift 


 


Beträge nach dem Komma sind wie folgt zu runden 


1. 0 bis 49 Cent sind auf volle Euro nach unten abzurunden, 


2. 50 bis 99 Cent sind auf volle Euro nach oben aufzurunden. 


 


 


Teil 2 


Besondere Bestimmungen 


 


§ 6 


Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates 


 


(1) Mitglieder des Stadtrates erhalten einen Pauschalbetrag in Höhe von monatlich 


130 Euro. 


 


(2) 1Zusätzlich zu dem Pauschalbetrag gemäß Absatz 1 werden folgende monatliche 


Pauschalen gezahlt: 


1. dem Stadtratsvorsitzenden 260 Euro, 


2. den Ausschussvorsitzenden 130 Euro, 


3. den Fraktionsvorsitzenden pro Mitglied 10 Euro, mindestens 25 Euro, höchstens 


130 Euro. 
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2Die zusätzliche Aufwandsentschädigung nach Satz 1 wird bei Ausübung mehrerer Funktio-


nen (Vorsitzender des Stadtrates, Fraktionsvorsitzender, Ausschussvorsitzender) nur einmal 


gewährt. 3Es wird die höchste Aufwandsentschädigung gewährt. 


 


(3) 1Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden des Stadtrates, eines Ausschusses o-


der einer Fraktion für einen zusammenhängenden Zeitraum von mehr als drei Monaten wird 


dem Stellvertreter für die über drei Monate hinausgehende Zeit eine Pauschale in Höhe der-


jenigen des Vertretenen gemäß Absatz 2 gewährt. 2Die Aufwandsentschädigung für den Ver-


tretungsfall wird nachträglich gezahlt. 


 


(4) 1Neben den in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Pauschalbeträgen werden folgen-


de Sitzungsgelder für die Teilnahme gezahlt: 


1. Stadtratssitzung: 16 Euro je Sitzung und Tag, 


2. Ausschusssitzung: 16 Euro je Sitzung und Tag. 


2Finden an einem Tag mehrere Sitzungen statt, darf der Gesamtbetrag an Sitzungsgeld das 


2,5-Fache des nach Satz 1 zu gewährenden Sitzungsgeldes je Tag nicht übersteigen. 


 


 


§ 7 


Aufwandsentschädigung für Ortschaftsräte, Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher 


 


(1) 1Für die Höhe der Aufwandsentschädigung der Ortsvorsteher, Ortsbürgermeister und 


Ortschaftsräte ist die Einwohnerzahl der Ortschaft im Melderegister maßgeblich. 2Stichtag für 


die Bestimmung der zu berücksichtigenden Einwohnerzahl ist der 30.06. des dem Wahljahr 


vorangegangenen Jahres. 3Eine Änderung der Einwohnerzahl ist für die Bemessung der 


Aufwandsentschädigung bis zum Ablauf der jeweiligen Wahlperiode unbeachtlich. 4Bei Ge-


bietsänderungen sind mit deren Wirksamkeit die veränderten Einwohnerzahlen zugrunde zu 


legen. 


 


(2) 1Ortsvorsteher und Ortsbürgermeister erhalten in Abhängigkeit von der Einwohner-


zahl der Ortschaft eine monatliche Pauschale 


1. bis 500 Einwohner in Höhe von 185 Euro, 


2. 501 bis 1.000 Einwohner in Höhe von 275 Euro. 


2Im Falle der Verhinderung eines Ortsvorstehers oder Ortsbürgermeisters für einen zusam-


menhängenden Zeitraum von mehr als zwei Wochen wird dem Stellvertreter für die über 


zwei Wochen hinausgehende Zeit eine Pauschale in Höhe derjenigen des Vertretenen ge-


währt. 3Die pauschale Aufwandsentschädigung des Vertreters gemäß Absatz 3 wird ange-
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rechnet. 4Die Aufwandsentschädigung für den Vertretungsfall nach Satz 2 wird nachträglich 


gezahlt. 


 


(3) 1Ortschaftsräte erhalten in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl der Ortschaft eine 


monatliche Pauschale 


1. bis 500 Einwohner in Höhe von 8 Euro, 


2. 501 bis 1.000 Einwohner in Höhe von 16 Euro. 


2Dies gilt nicht für Ortsvorsteher und Ortsbürgermeister. 


 


(4) 1Neben den in Absatz 3 festgelegten Pauschalbeträgen wird ein Sitzungsgeld für die 


Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates in Höhe von 14 Euro pro Sitzung und Tag ge-


zahlt. 2Finden an einem Tag mehrere Sitzungen statt, darf der Gesamtbetrag an Sitzungs-


geld das Doppelte des nach Satz 1 zu gewährenden Sitzungsgeldes je Tag nicht überstei-


gen. 3Dies gilt nicht für Ortsvorsteher und Ortsbürgermeister. 


 


 


§ 8 


Aufwandsentschädigung für sachkundige Einwohner 


 


Sachkundige Einwohner im Sinne des § 49 Abs. 2 KVG LSA erhalten ein Sitzungsgeld für 


die Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses für den sie bestellt wurden in Höhe von 


16 Euro je Sitzung und Tag. 


 


 


§ 9 


Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Feuerwehr 


 


(1) Die nachstehend aufgeführten Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Köthen 


(Anhalt) erhalten eine monatliche Pauschale in folgender Höhe: 


 


1. der Stadtwehrleiter 200 Euro, 


2. der Stellvertreter des Stadtwehrleiters, soweit ihm in seiner Funk-


tion eine Führungsaufgabe dauerhaft mit einem eigenen Aufga-


benbereich zugewiesen ist 120 Euro, 


3. der Ortswehrleiter der Ortswehr Köthen 120 Euro, 


4. der Stellvertreter des Ortswehrleiters der Ortswehr Köthen, soweit 70 Euro, 
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ihm in seiner Funktion eine Führungsaufgabe dauerhaft mit einem 


eigenen Aufgabenbereich zugewiesen ist 


5. der Ortswehrleiter einer sonstigen Ortswehr 100 Euro, 


6. der Stellvertreter des Ortswehrleiters einer der sonstigen Orts-


wehr, soweit ihm in seiner Funktion eine Führungsaufgabe dauer-


haft mit einem eigenen Aufgabenbereich zugewiesen ist 60 Euro, 


7. der Kinder-/Jugendfeuerwehrwart der Stadtwehr 90 Euro, 


8. der Stellvertreter des Kinder-/Jugendfeuerwehrwarts der Stadt-


wehr, soweit ihm in seiner Funktion eine Führungsaufgabe dauer-


haft mit einem eigenen Aufgabenbereich zugewiesen ist 60 Euro, 


9. der Kinder-/Jugendfeuerwehrwart einer Ortswehr 60 Euro, 


10. der Stellvertreter des Kinder-/Jugendfeuerwehrwarts einer Orts-


wehr, soweit ihm in seiner Funktion eine Führungsaufgabe dauer-


haft mit einem eigenen Aufgabenbereich zugewiesen ist 40 Euro. 


 


(2) 1Im Falle der Verhinderung einer der in Absatz 1 Nrn. 1, 3, 5, 7 und 9 genannten Per-


sonen für einen zusammenhängenden Zeitraum von mehr als zwei Wochen wird dem Stell-


vertreter für die über zwei Wochen hinausgehende Zeit eine Pauschale in Höhe derjenigen 


des Vertretenen gewährt. 2Soweit der Vertreter eine pauschale Aufwandsentschädigung ge-


mäß Absatz 1 Nrn.2, 4, 6, 8 und 10 erhält, wird diese angerechnet. 3Die Aufwandsentschädi-


gung für den Vertretungsfall nach Satz 1 wird nachträglich gezahlt. 


 


 


Teil 3 


Schlussvorschriften 


 


§ 10 


Sprachliche Gleichstellung 


 


Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in weiblicher und 


männlicher Form. 
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§ 11 


Inkrafttreten 


 


Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Köthen 


(Anhalt) über die Entschädigung der Stadträte und der ehrenamtlich Tätigen vom 21.11.2003 


außer Kraft. 


 


 


Köthen (Anhalt), 11.12.2015 


In Vertretung 


 


 


Alexander Frolow 


Stellvertreter des Oberbürgermeisters (Siegel) 
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V e r ö f f e n t l i c h u n g s a n o r d n u n g 


 


1. Vorstehende Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Entschädigung der ehrenamt-


lich Tätigen (Entschädigungssatzung), Beschluss-Nr. XX, wird hiermit öffentlich bekannt 


gemacht. 


 


2. Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 KVG LSA hingewiesen. § 8 Abs. 3 KVG 


LSA lautet wie folgt: 


„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem 


Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande ge-


kommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 


Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Kommune geltend gemacht 


worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den Mangel ergibt, 


zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die 


öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.“ 


 


3. Hiermit ordne ich gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


vom 18.11.2014 (AmtsBl. 12/2014) in der zurzeit geltenden Fassung die Veröffentlichung 


folgenden Beschlusses an: 


„BESCHLUSSNAME wie auf StR-Deckblatt“ 


 


 


Köthen (Anhalt), 11.12.2015 


In Vertretung 


 


 


Alexander Frolow 


Stellvertreter des Oberbürgermeisters (Siegel) 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Entschädigungssatzung 2015.pdf




 


10-030 
 
Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Entschädigung der Stadträte und der 
ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungssatzung) 
 
Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat aufgrund des § 33 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. 
LSA 43/1993 S.568) in der z. Z.gültigen Fassung am  23.10.2003 diese Satzung der Stadt 
Köthen (Anhalt) über die Entschädigung der Stadträte und der ehrenamtlich Tätigen 
beschlossen. 


 
§ 1 


Aufwandsentschädigung 
 
1) Die Stadträte der Stadt Köthen (Anhalt) erhalten als Ersatz für ihre Auslagen  


einschließlich der Fahrtkosten eine Aufwandsentschädigung in Form eines  
Pauschalbetrages von monatlich 75 Euro. 


 
2) Neben den in Absatz 1 festgesetzten Entschädigungen werden folgende  


monatliche Aufwandsentschädigungen gezahlt: 
 


1. dem Stadtratsvorsitzendem   50 Euro 
2. den Ausschußvorsitzenden   40 Euro 
3. den Fraktionsvorsitzenden pro Mitglied    5 Euro 
(mindestens jedoch 25 Euro) 


 
Entschädigungen für mehrere der vorstehend aufgeführten Funktionen sind  
aufeinander anzurechnen. 


 
3) Zuzüglich zu den in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Pauschalbeträgen  


werden folgende Sitzungsgelder für die Teilnahme gezahlt: 
 


- Stadtratssitzung 25 Euro 
- Ausschußsitzung 20 Euro 
- Fraktionssitzung 10 Euro 


 
 
     § 2 
          Aufwandsentschädigung der Ortschaftsräte und 
               Ortsbürgermeister und anderer ehrenamtlich Tätiger 
 
1) Die Ortsbürgermeister der Ortschaften Arensdorf, Baasdorf, Dohndorf und  
     Löbnitz an der Linde erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe  
     von 150 Euro. Die Ortsbürgermeister der Ortschaften Merzien und Wülknitz erhalten     
     eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 231 Euro. 
     Satz 1 und 2 gilt nicht, sofern eine Aufwandsentschädigung nach Abs. 2 gewährt wird. 
 
 
2) Die Bürgermeister der zum 01.01.2004 eingemeindeten Gemeinden erhalten bis  
     zum Ende ihrer Wahlperiode die bisherige monatliche Aufwandsentschädigung. 
 


 







 


 
 
 
     Der Bürgermeister der Gemeinde Arensdorf erhält                      450 Euro 
     Der Bürgermeister der Gemeinde Baasdorf erhält                        450 Euro 
     Der Bürgermeister der Gemeinde Dohndorf erhält                      360 Euro 
     Der Bürgermeister der Gemeinde Löbnitz an der Linde erhält    360 Euro 
     Der Bürgermeister der Gemeinde Wülknitz erhält                        510 Euro 
 
3) Die Ortschaftsräte der Ortschaften erhalten folgende monatliche Aufwands- 
     entschädigungen und Sitzungsgelder 
 
        pauschal                            Sitzungsgeld  
_____________________________________________________ 
 
Arensdorf  5 Euro    12,50 Euro 
 
Baasdorf  5 Euro    12,50 Euro 
 
Dohndorf  15 Euro                 
 
Löbnitz a.d. Linde   15 Euro  
   
Merzien  10 Euro   12,50 Euro 
 
Wülknitz  20 Euro    
                     
4) Die Ortschaftsräte der Ortschaften, der zum 01.01.2004 eingemeindeten Gemeinden, 
    erhalten bis zum Auslaufen der Wahlperiode in 2004 die vor der Eingemeindung  
    geltenden monatlichen Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. 
 
Ort    pauschale monatliche Aufwands- Sitzungsgeld je   
    entschädigung Euro/Monat  Sitzung 
 
Gemeinde Arensdorf   30 Euro   12,50 Euro 
Gemeinde Baasdorf      35 Euro    12,50 Euro 
Gemeinde Dohndorf   25 Euro   - 
Gemeinde Löbnitz an der Linde 25 Euro   - 
Gemeinde Wülknitz      20 Euro   13,00 Euro 
 


 
5) Der Ortsfotograf der Ortschaft Dohndorf erhält eine  
     monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 13 Euro. 


 
 


§ 3 
Entschädigung für Ausschußmitglieder die 


nicht dem Stadtrat angehören 
 
     Ausschußmitglieder von beratenden Ausschüssen die nicht dem Stadtrat der  


Stadt Köthen(Anhalt) angehören erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen  


 







 


einschließlich der Fahrtkosten eine Entschädigung von 15 Euro je Sitzung.  
 


§ 4 
Sitzungsausschluß 


 
1) Stadträte die von Sitzungen des Stadtrates ausgeschlossen sind, erhalten für  


diesen Zeitraum keine Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. 
 


2) Die Regelung des Absatzes 1 gilt sinngemäß für die Mitglieder der Ortschaftsräte. 
 


§ 5 
Entschädigung bei Dienstreisen 


 
1) Bei Dienstreisen wird Tagegeld und Übernachtungsgeld nach den für  


hauptamtliche Beamte des Landes geltenden Grundsätzen gewährt und  
die Reisekostenstufe B zugrunde gelegt. 


 
 
2) Für die dienstliche Benutzung privater Kraftfahrzeuge außerhalb des  


Stadtgebietes gilt das Bundesreisekostengesetz. 
 


§ 6 
Verdienstausfallentschädigung 


 
1) Den Mitgliedern des Stadtrates, der Ortschaftsräte und der Ausschüsse wird  


auf Antrag ihr Verdienstausfall erstattet, soweit die Einkommensminderung  
durch die Wahrnehmung des Mandats entstanden und im Einzelfall nachgewiesen wird. 
Die Entschädigung dafür wird auf einen Höchstbetrag von 10,- € pro Stunde begrenzt. 


 
2) Bei Personen, die keinen Verdienstausfall haben, gilt als Verdienstausfall das  
    entstandene Zeitversäumnis. Die Entschädigung dafür wird auf einen Höchstbetrag  
    von 5 ,- €  pro Stunde begrenzt. 
 
      § 7 
                  Feuerwehr 
 
1) Die Führungskräfte in der Freiwilligen Feuerwehr Köthen(Anhalt), 


die als Ehrenbeamte oder besonderer Funktionsträger tätig sind,  
erhalten folgende monatliche Aufwandsentschädigung: 
 
1. der Stadtwehrleiter 100,-    Euro 
2. der Stellv. des Stadtwehrleiters   50,-    Euro  
3. der Ortswehrleiter einer Ortsfeuerwehr                           
    mit Schwerpunktausstattung                                                50,-    Euro 
4. der Stellvertreter des Ortswehrleiters einer                      
    Ortsfeuerwehr mit Schwerpunktausstattung     25,-    Euro 
5. der Ortswehrleiters einer Ortsfeuerwehr mit 
    Grundausstattung    37,50 Euro 
6. der Stellvertreter des Ortswehrleiters einer                  
    Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung                                    19,-    Euro 
7. der Ortsjugendfeuerwehrwart einer Ortsfeuerwehr 


 







 


    mit Schwerpunktausstattung      25,-     Euro 
 und je Kamerad der Jugendfeuerwehr     2,50  Euro 


8. der Stellvertreter des Ortsjugendfeuerwehrwarts 
    einer Ortsfeuerwehr mit Schwerpunktausstattung   12,50  Euro 
9. der Ortsjugendfeuerwehrwart einer Ortsfeuerwehr 
    mit Grundausstattung      15,-     Euro 


und je Kamerad der Jugendfeuerwehr      2,50  Euro 
10.der Stellvertreter des Ortsfeuerwehrjugendwarts 
einer Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung        7,50 Euro                   
 


2) Soweit die Funktionen des Stadtwehrleiters bzw. seines Stellvertreters und die eines 
Ortswehrleiters von einer Person wahrgenommen werden, hat diese Anspruch auf die 
Entschädigung des Stadtwehrleiters bzw. des Stellvertreters und auf die 
Aufwandsentschädigung für den Ortswehrleiter zur Hälfte. 


 
    3) Die Mitglieder im Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Köthen (Anhalt) 


erhalten auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, wenn eine  
Einkommensminderung durch die Teilnahme an Einsätzen und Übungen im  
Einzelfall nachgewiesen wird. 


 
§ 8 


Zahlungsanspruch 
 


     Die Aufwandsentschädigung in Form eines Pauschalbetrages wird unabhängig von 
Beginn oder Ende der Tätigkeit jeweils für einen Monat gezahlt. 


  
     


§ 9 
Vertretungsfall 


 
1) Ist ein Ehrenbeamter oder sonst ehrenamtlich tätiger Funktionsträger ununterbrochen 


länger als drei Monate verhindert, seine Funktion wahrzunehmen, so entfällt die 
Aufwandsentschädigung für die über drei Monate hinausgehende Zeit; Erholungsurlaub 
bleibt außer Betracht. 


 
2) Ab dem vierten Monat der Vertretung eines Ehrenbeamten oder sonst ehrenamtlich      
     tätigen Funktionsträger erhält die Vertretung die Aufwandsentschädigung desjenigen,  
     den er vertritt für den Zeitraum der weiteren Vertretung. In diesem Zeitraum entfällt der    
     Anspruch auf Zahlung der Aufwandsentschädigung als Stellvertreter. 


 
 


§ 10 
Schiedsstellen 


 
Die Schiedspersonen der in der Stadt Köthen (Anhalt) eingerichteten Schiedsstellen erhalten 
eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 25,- Euro. 


 
 
 
 
 


 







 


 


 
 
 


§ 11 
Sprachliche Gleichstellung 


 
Personen und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher  Form. 


 
 


§ 12 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2004 in Kraft.  
Gleichzeitig treten die Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Entschädigung der 
Stadträte und der ehrenamtlich Tätigen vom 13.9.2001, die 1. Änderung dieser Satzung vom 
21.2.2002 und die 2. Änderung dieser Satzung vom 13.6.2002 außer Kraft.  
 
Abweichend davon gilt § 2 (3) - pauschale Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld der 
Ortschaftsräte Merzien - erst mit Beginn der neuen Wahlperiode 2004 - 2009. Bis dahin 
gelten die bisherigen Sätze von 10 € pauschale Aufwandsentschädigung je Monat und 20 € 
Sitzungsgeld je Sitzung.  
 
 
Köthen (Anhalt), den 21.11.2003 
 
 
 
............................... 
Kurt-Jürgen Zander      - Siegel - 
Oberbürgermeister 
 
 
veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 11/2003 vom 21.11.2003 
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Änderung der durchschnittlichen Aufwandsentschädigung 
(abhängig von der Anzahl der Sitzungen, an denen teilgenommen wird und nur 
als Durchschnitt und Richtwert zu verstehen), es handelt sich um monatliche Werte 
 


 
Jetzt 


 
Neu 


 
Bemerkung 


Fraktionsvorsitzender 163 - 184 € 
 


171 - 266 € 
 


abhängig von der  
Fraktionsgröße 


      
Ausschussvorsitzender 152 € 


 
276 € 


  


      
Stadtratsvorsitzender 173 € 


 
406 € 


  


      
Stadtrat in einem Ausschuss 122 € 


 
154 € 


  


      


Ortsbürgermeister  
Arensdorf, Baasdorf, Löbnitz,  
Dohndorf 


150 € 
 


185 € 
  


      
Ortsbürgermeister  
Merzien 


231 € 
 


275 € 
  


   


 


   


Ortsbürgermeister 
Wülknitz 


231 € 
 


 
185 € 


 


 
  


 
Für die Ortschaftsräte würden außer in Merzien (+3 € pro OR und Monat) die 
monatlichen Entschädigungen um 2 € steigen. 
 
 
Die Mehrausgaben würden sich jährlich auf insgesamt  99460 € belaufen, das 
entspricht einer Erhöhung um 19460 €. 
Dabei entfallen 78466 € (2014 wurden 52000 € ausgezahlt) auf die 
Aufwandsentschädigungen für Stadträte und  
20994 €  (2014 wurden 19000 € ausgezahlt) für die Ortschaftsräte und 
Ortsbürgermeister. 
 


 
Dabei wurde davon ausgegangen, dass alle Stadträte und Ortschaftsräte zu allen 
Sitzungen anwesend sind, so dass mit geringfügigen Änderungen zu rechnen ist. 
 
Bei einer Pauschale von 175 € erhöhen sich die Kosten nochmals um  ca. 11000 €, 
bei einer Pauschale von 150 € ist die Summe in etwa genauso hoch wie in der 
vorgeschlagenen Satzung. 
 
Sollten von den Stadträten  Fahrkosten oder Verdienstausfallentschädigungen in 
Anspruch genommen werden, sind hierfür extra Mittel einzuplanen, diese sind nicht 
enthalten.  
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